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gewisse Normativität gestehe ich bei diesen Aussagen ein – es ist insbeson-
dere das Leitbild einer offenen Bürgergesellschaft, einer Gesellschaft also, 
die tatsächlich und zwar europäisch von den Bürgerinnen und Bürgern 
her organisiert ist und in der sie bestimmen, welche Aufgaben in welchem 
Aktionsfeld – und damit meine ich jetzt Zivilgesellschaft, Markt und Staat 
– und wenn innerhalb des Aktionsfeldes Staat auf welcher Ebene – also 
Gemeinde, Region, Land, Bund oder Nationalstaat, Union – sie wahr-
zunehmen sind. Dabei sind insbesondere einige grundsätzliche Verände-
rungsprozesse in der Lebenswirklichkeit der Bürger zu berücksichtigen, 
z. B.:

die exponentiell zunehmenden internationalen Beziehungen und Er-
fahrungen jedes Bürgers,
die ebenso exponentiell zunehmenden Kommunikationsbezie-
hungen,
die Verwischung nationaler Grenzen durch grenzüberschreitende regi-
onale Zusammenschlüsse und Zusammenarbeit,
der dramatische Kompetenzverfall des Staates angesichts der Komple-
xität der zu lösenden Aufgaben,
das Überhandnehmen von Marktprozessen auch im Bereich der ho-
heitlichen Gewalt (›der Bürger als Kunde‹),
das Versagen von Marktmechanismen,
die schwere Krise der Parteiendemokratie,
die zunehmende Herausbildung von unorganisierten Prozessen als 
Motoren der Innovation und des gesellschaftlichen Wandels,
die Implosion mancher Nationalstaaten durch Regionalisierung,
die Neuentdeckung regionaler Bezüge,
das Erstarken der Stimme nicht-gouvernementaler, nicht gewinn- 
orientierter Organisationen in der Formulierung von Problemen, der 
Organisation von Entwicklungsprozessen und der Abarbeitung von 
Entscheidungen,
der zunehmende, begehrliche und zugleich ängstliche Blick auf die 
Kraft des bürgerschaftlichen Engagements.

Die Aufstellung ist gewiss alles andere als vollständig, soll und braucht es 
auch an dieser Stelle nicht zu sein. Insgesamt lässt sich konstatieren:
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die abnehmende Bedeutung des Aktionsfeldes Staat,
die zunehmende Bedeutung des Aktionsfeldes Markt,
die zunehmende Bedeutung des Aktionsfeldes Zivilgesellschaft.

Die zweite dieser Entwicklungen ist ohne Zweifel mit allen positiven und 
negativen Konsequenzen dem europäischen Einigungsprozess mit zu ver-
danken und spiegelt sich in fast jedem Grundsatzdokument wider. Die 
dritte, und auf die kommt es mir im Weiteren an, wird von der Euro-
päischen Kommission durchaus erkannt und gefördert, aus den gleichen 
Gründen wie von den meisten anderen intergouvernementalen, suprana-
tionalen Organisationen. Eine europäische Verfassung, die diesen Namen 
verdient, muss jedoch mehr leisten. Sie muss demokratieentwickelnd wir-
ken, und zwar nicht, in dem sie alte Werte neu beschwört, sondern indem 
sie neue Wege aufzeigt. Einer dieser Wege besteht in der bewussten Er-
möglichung bürgerschaftlichen Engagements und zwar nicht im Sinne ei-
ner überkommenen Staatsnützigkeit, sondern im Hinblick auf das soziale 
Kapital und die Innovationskraft, die aus diesem Engagement erwächst. 
Freilich, und insoweit sind gerade engagierte zugleich gute Staatsbürger, 
erwarten sie ermöglichende Rahmenbedingungen, die nur im Verfahren 
der repräsentativen Demokratie geschaffen werden können. Ich werde 
das, wo notwendig, am Beispiel eines gerade in Deutschland aktuellen 
Prozesses der Gesetzesreform zu illustrieren versuchen. Die Überlegungen 
beruhen auf drei Thesen:

Ohne starke Zivilgesellschaft wird es den grundlegenden innovations-
orientierten Ruck in der europäischen Gesellschaft nicht geben.
Ohne Reform der rechtlichen Rahmenbedingungen kann die Zivilge-
sellschaft nicht so stark werden, wie sie sein muss. 
Eine starke Zivilgesellschaft ist ein europäisches Thema.

Wenn die nachfolgenden Ausführungen diese Thesen untermauern sol-
len, dann ist damit zugleich ausgedrückt, dass es bei solchen Reformen 
im Kern nicht um mehr Steuervorteile für Spender und Stifter, um die 
Schaffung neuer Ausnahmetatbestände oder Privilegien für einzelne gesell-
schaftliche Gruppen geht. 
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II.

Bevor wir uns dem Thema im Einzelnen zuwenden, erscheint es wichtig, 
nochmals zu präzisieren, wovon wir eigentlich reden: Wir reden von der 
Zivilgesellschaft als der Summe der formellen und informellen Instituti-
onen, Zusammenschlüsse und Initiativen, die sich, wie noch zu zeigen 
sein wird, vom Marktgeschehen ebenso grundsätzlich unterscheiden wie 
vom staatlichen Handeln. Wir reden, auf Deutschland bezogen, von rund 
1,8 Millionen Arbeitsplätzen, von rund 5 % des Bruttoinlandsprodukts�, 
aber insbesondere von rund 18 Millionen engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern in rd. 1 Million Organisationen, davon übrigens nur rund 18.000 
Stiftungen�  und einer ebenso großen Zahl anderer Organisationsformen, 
bei weitem überwiegend aber in den eingetragenen und nicht eingetra-
genen Vereinen. Dies sind rund 80 % der insgesamt rund 23,4 Millionen 
Bürger, die sich irgendwo freiwillig und außerhalb ihrer Daseinsvorsorge 
für gemeinschaftliche Aufgaben engagieren.� Noch mal: Bürgerschaftliches 
Engagement findet fast ausschließlich nicht im staatlichen, natürlich schon 
gar nicht im Marktkontext statt, sondern eben in dieser Zivilgesellschaft.

Wir sprechen von einem Aktionsfeld neben Markt und Staat, in dem 
nach Ernst-Wolfgang Böckenförde�, einem der bedeutendsten lebenden 
deutschen Verfassungstheoretiker, die Voraussetzungen für eine nachhaltig 
funktionsfähige Gesellschaft geschaffen werden, die Markt und Staat be-
nötigen, aber selbst nicht schaffen können oder in dem nach Robert Put-
nam� das soziale Kapital erzeugt wird, auf das unsere Gesellschaft angewie-
sen ist. In diesem Aktionsfeld findet im besonderen Maße die Integration 
und Partizipation aller Mitglieder der Gesellschaft statt, die als Schule der 
Demokratie von Nöten ist. Dieses Aktionsfeld dient andererseits in hohem 
Maße der Selbstverwirklichung des einzelnen Mitglieds und damit einem 
primären Ziel moderner Gesellschaften. 

� 	 Maecenata Institut (Hrsg.): Bürgerengagement und Zivilgesellschaft in Deutschland. 
Stand und Perspektiven. Berlin 2006, www.maecenata.de.

�	 Ebd.
� 	 Zweites Freiwilligensurvey, hrsg. vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, Berlin 2006, DB 550 26-1 (Kurzfassung) / DB 550 26-2 (Langfassung).
� 	 Vgl. Böckenförde, Ernst-Wolfgang. In: Bary, Theodore de (Hrsg.): Europa und die 

Civil Society. Castel Gandolfo Gespräche 1989. Stuttgart 1991.
� 	 Vgl. Putnam, Robert: Gesellschaft und Gemeinsinn. Gütersloh 2001.
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Die Verwirklichung der jeweiligen Ziele findet in diesem Aktionsfeld im 
Wesentlichen über Dienstleistungen, über eine Themenanwaltschafts- 
und Wächterfunktion, über gemeinschaftliche Selbsthilfe und über Mitt-
lerfunktionen� statt. Dabei ist im Hinblick auf die durchaus ernst zu neh-
mende Abgrenzungsproblematik zu Markt und Staat darauf hinzuweisen, 
dass die Rolle der Zivilgesellschaft als Dienstleister unverzichtbar ist. Dies 
ergibt sich zum einen aus dem schon benannten Staats- und Marktversa-
gen, ist aber auch der für viele Dienstleistungen notwendigen Empathie 
geschuldet, die auf die Qualität der Leistung gerade dort erheblichen Ein-
fluss hat, wo der Leistungsempfänger regelmäßig zu schwach ist, um Qua-
litätsverbesserungen einzufordern. Schließlich eröffnen zivilgesellschaft-
lich bestimmte Dienstleistungen den meisten Engagierten die notwendige 
Umsetzung ihres Engagements; die anderen Bereiche könnten die große 
Zahl der Engagierten nicht aufnehmen und wären für sie als Betätigungs-
feld auch nicht von Interesse. 

Die so definierte Zivilgesellschaft folgt einer eigenen Handlungslogik, 
die primär durch Freiwilligkeit und eine von der Daseinsvorsorge und der 
Regelung der im unmittelbaren Privat- und Familienbereich liegenden 
Angelegenheiten unterscheidbare Betätigung bestimmt ist; sodann aber 
auch von Prinzipien der Selbstermächtigung, Selbstverantwortung und 
Selbstorganisation, alles in allem also durch Engagement. 

III.

Angesichts des Befundes, dass die mit der hoheitlichen Gewalt ausgestat-
teten Gemeinschaften, also Gemeinden, Länder, Bund und Europäische 
Union, gemeinsam kurz Staat genannt, ihren Anspruch, alle Lebensbe-
reiche der Mitglieder dieser Gemeinschaften gestalten und organisieren zu 
können, angesichts der Komplexität der Lebensverhältnisse schon seit län-
gerer Zeit nicht mehr einlösen können. Angesichts des weiteren Befundes, 
dass auch der Markt zwar mehr leisten kann, als ihm noch vor einer Ge-
neration zugetraut wurde, dass aber auch dieser eine Reihe von Dienstlei-
stungen, die die Gesellschaft braucht, nicht übernehmen kann oder will, 
liegt es auf der Hand, dass über eine neue Verteilung von Aufgaben in der 

� 	 Vgl. Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission über die Förderung der Rolle 
gemeinnütziger Vereine und Stiftungen in Europa. Luxemburg 1997.
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Gesellschaft nachgedacht werden muss. Dabei ist sorgsam abzuwägen, für 
welche Leistungen in Folge ihrer potentiell zwangsweise Durchsetzung die 
hoheitliche Gewalt und damit die sie bedingende demokratische Entschei-
dungsfindung unverzichtbar ist. Gleichermaßen ist zu definieren, welche 
Aufgaben auf dem Prinzip des für den Markt bestimmenden Tauschs auf-
gebaut werden können. 

Es ist, von Ausnahmen abgesehen, nicht Aufgabe der Zivilgesellschaft, 
solche Aufgaben zu übernehmen, sofern nicht ganz andere Gründe (z. B. 
die oben genannten) dafür sprechen. Es ist aber nicht zu übersehen, dass 
Aufgaben verbleiben, die nur durch das Geschenk Einzelner an die Ge-
meinschaft verwirklicht werden können. Da die Bereitschaft zu solchen 
Geschenken ungebrochen ist – alle anders lautenden Bekundungen sind 
empirisch widerlegt� – besteht für eine Stärkung dieses dritten Aktionsfelds 
eine hinreichende Basis. Nimmt die Gesellschaft dieses Geschenk nicht an, 
kann die Reform nicht gelingen. Die Übernahme von Verantwortung, das 
Denken und Handeln in Netzwerken und überhaupt das Einbringen un-
konventioneller von der Erwartung materiellen Lohns nicht bestimmter 
Gedanken sind unabdingbare Voraussetzungen einer Innovation. 

Diese Schilderung des Potentials ist ohne Zweifel an manchen Stellen 
viel zu positiv, um die tatsächlich vorhandene Zivilgesellschaft richtig ab-
zubilden. Diese ist nicht in allen Teilen so, wie sie hier geschildert wird. 
Kritik ist durchaus erlaubt und oft berechtigt.

Im vorliegenden Zusammenhang sei darauf nur insoweit eingegangen, 
als auf das Innovations- und Reformbedürfnis der Zivilgesellschaft selbst 
ausdrücklich hinzuweisen ist. Im deutschen Kontext gehört hierzu die 
Entwicklung eines stärkeren Selbstbewusstseins ebenso wie die Besinnung 
auf die eigene, bereits skizzierte Handlungslogik. Das Bewusstsein, einen 
Beitrag zur Gesellschaft, auch zu deren Veränderung zu leisten, muss für 
die Entscheidungsfindung und das Handeln im Einzelnen bestimmender 
werden. 

Ohne dieses Bewusstsein ist die Zivilgesellschaft nichts mehr als ein 
Pseudostaat bzw. Pseudomarkt. Dieses Bewusstsein bedarf der aktiven 
Kommunikation nach außen, sei es durch eine wesentlich verbesserte 
Transparenz, die aktive Mitgestaltung der Entwicklung der Zivilgesell-

� 	 Die Zahlen zum bürgerschaftlichen Engagement, z.B. in den Freiwilligensurveys 2001-
2004. 
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schaft insgesamt, die Dokumentation der Innovationsbereitschaft und die 
Förderung entsprechender Grundlagenarbeit und Forschung. 

IV.

Zur ersten These: Mit diesem Bewusstsein krempelt die Zivilgesellschaft 
die Gesellschaft insgesamt um, wandelt sie in eine Bürgergesellschaft, d. h. 
eine Gemeinschaft aktiver Bürger im Sinne von Citoyens. Insofern ist zwi-
schen Zivilgesellschaft und Bürgergesellschaft zu unterscheiden. 

Zwar steht für manche Menschen die Vorstellung von einer guten Ord-
nung, des richtigen Gleichgewichts zwischen Ordnung und Freiheit an 
zentraler Stelle ihres Bewusstseins, für viele jedoch ist die Art, wie unsere 
Gesellschaft organisiert ist, nicht so bedeutend, wie es zunächst scheinen 
mag. Die konkreten Probleme und Herausforderungen stehen oft an er-
ster Stelle, theoretische Rechte und Möglichkeiten erst an zweiter, wenn 
nicht gar noch weiter hinten, nach der persönlichen Erfüllung, womöglich 
auch dem persönlichen Wohlergehen. Dies ist nicht von vornherein zu 
kritisieren. Deswegen ist darauf hinzuweisen, dass die Herausforderungen, 
die wir in den nächsten Jahren zu meistern haben, tatsächlich so immens, 
so komplex, natürlich so sehr transnational sind, dass sie ohne aktive In-
teraktion von verantwortlichen Bürgern ohne freiwilligen kreativen Input 
prinzipiell unlösbar erscheinen. Wirtschaftlich, kulturell, demografisch, 
ökologisch und auf vielen anderen Gebieten müssen wir Lösungen suchen, 
für die es keine Vorbilder gibt.

Nur das kreative Experiment aller kann uns voranbringen. Daher geht 
es, wenn wir von Rahmenbedingungen für die Zivilgesellschaft sprechen, 
nicht um Freizeitbeschäftigung, um Charity, um die Frage, ob der Karne-
val steuerbegünstigt sein sollte oder nicht, es geht nicht um die Eitelkeit 
von Stiftern, um nette Nebensachen und nicht einmal um die Spendenbe-
reitschaft nach einer Tsunami-Katastrophe. 

Es geht vielmehr darum, dass das Spenden im umfassenden Sinn, also 
das freiwillige Beitragen von Zeit, Ideen, Kreativität, Empathie, Verant-
wortungsbereitschaft, gelegentlich gewiss auch von Geld, so sehr von al-
len Hindernissen zu befreien, zu ermöglichen, zu fördern, dass es seine 
volle Wirksamkeit entfalten kann. Hier liegt der Schlüssel zum Aufbruch 
aus den Verkrustungen, die unsere Innovation behindern. Unsere euro-
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päischen Nachbarn haben auch hier die Nase vorn, davon sei später noch 
einmal die Rede. 

V.

Zur zweiten These: Ohne Reform der Rahmenbedingungen gibt es keine 
starke Zivilgesellschaft. Aber um welche Rahmenbedingungen geht es? 

Es geht zum einen um kulturelle Rahmenbedingen, Bewusstsein für 
die neue Zuordnung von Aufgaben in der Gesellschaft. Es geht nicht mehr 
nur um das Land, für das man etwas tun soll, wie John F. Kennedy noch 
fordern konnte. Die Fixierung auf einen Nationalstaat (›unser Land‹) ist 
überholt, die auf die Familie zwar unverändert wichtig, aber nicht mehr 
hinreichend tragfähig. Wir sind eingebunden in ein komplexes System 
von Beziehungen zum Ort, zur Region, zum Land, zu Europa und zu 
anderen Gemeinschaften, die sich in dieses Schema gar nicht mehr ein-
ordnen lassen. Wenn etwa im 16. Jahrhundert die personale Gemeinschaft 
durch die territoriale abgelöst wurde, so ist heute ein Umkehrungsprozess 
unverkennbar. Jeder entwickelt seine eigene Skala von Loyalitäten und 
Bindungen. Die kleinste Gemeinschaft löst die stärksten Bindungen aus. 

Es geht daher um eine umfassende Subsidiarität. Je kleiner, privater, 
freiwilliger eine Organisationsform ist, desto höher ihre Priorität in der 
Bewältigung gemeinsamer Aufgaben. Es geht um eine Kultur der Inter-
aktion auf gleicher Ebene, die sich von Hierarchien und überkommenen 
Bindungen löst, englisch ausgedrückt, das level playing field. Auf diesem 
Gebiet ist manches erreicht, aber vieles noch zu tun. Noch gilt für Deutsch-
land das böse Wort von Kurt Tucholsky, wir seien eine geteilte Nation – in 
Menschen vor und Menschen hinter dem Schalter. Nicht immer wird an 
der richtigen Stelle verändert. Mir jedenfalls fällt es leichter aufzustehen, 
wenn der Bundespräsident den Raum betritt, als bei einem subalternen 
Beamten ›vorzusprechen‹.

Es geht durchaus auch um gesetzliche Rahmenbedingungen. Sie hinken 
deutlich hinter der gesellschaftlichen Entwicklung hinterher. In Deutsch-
land sind es über weite Strecken Rahmenbedingungen aus der Kaiserzeit, 
sie atmen den Geist des Obrigkeitsstaates, des Wohlfahrtsstaates, der ers-
ten Republik und leider auch bis heute in manchen Teilen die Ordnungs-
vorstellungen der Zeit von 1933 bis 1945, ein Mißstand, der schon seit 
den frühen 1950er Jahren immer wieder bemängelt worden ist.
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Zu den im wesentlichen noch nicht in den gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen umgesetzten Katalysatoren, die den kulturellen Rahmen der Zi-
vilgesellschaft mitentwickelt haben, gehören an erster Stelle gewiss die 
Bürgerrechtsbewegungen, aber auch die neuen sozialen Bewegungen der 
1970er Jahre. Es gehören dazu die Veränderungen, die sich mit dem Be-
griff 1968 verbinden ebenso wie das geschärfte Bewusstsein für die Men-
schen, wo immer sie sind, und für die Umwelt. 

VI.

Andere europäische Nationalstaaten haben in den letzten zehn bis fünf-
zehn Jahren die gesetzlichen Rahmenbedingungen vielfach modernisiert: 
die mittel- und osteuropäischen Reformstaaten sowieso, aber auch so eta-
tistisch geprägte Staaten wie Frankreich und Italien. Das ohnehin so zivil-
gesellschaftlich geprägte England ist zur Zeit wieder einmal dabei. Wie so 
oft, hinkt Deutschland hinterher und geht nur äußerst zaghaft an diese 
Aufgabe heran. In den 1980er Jahren wurde die Thematik erstmals auf 
der Bundesebene erörtert. Das Gutachten, das eine vom Bundesfinanzmi-
nisterium bestellte Kommission Ende der 1980er Jahre vorlegte, erscheint 
heute geradezu erschreckend altmodisch. Die Bundesregierung unter Hel-
mut Kohl stellte sich aber ohnehin völlig taub, so dass erst seit Ende der 
1990er Jahre etwas Bewegung in den Reformprozess gekommen ist. Hin-
haltenden Widerstand gibt es nach wie vor, mit den üblichen Argumenten, 
wie, »der bisherige Rahmen habe sich bewährt« oder: »Es geht doch nur 
um mehr Steuervorteile oder die Schaffung neuer Ausnahmetatbestände!« 
Leider haben die betroffenen Verbände diesen Argumenten zumindest bis 
vor kurzem durch ihre eigenen Vorstellungen Vorschub geleistet. 

Dennoch stand und steht hinter diesen vorgeschobenen Verteidi-
gungslinien primär die Sorge um den Machterhalt der Staatsverwaltung. 
Angesichts der Tatsache, dass gegenüber dem Markt der Staat erhebliche 
Machtverluste erlitten hat, mag es sogar verständlich erscheinen, dass es 
Widerstand dagegen gibt, nochmal Macht abzugeben oder gar auf eine 
pluralistische Machtverteilung hinzuarbeiten. Über einen großen Teil der 
Zivilgesellschaft hatte der Staat traditionell schon wegen der Finanzierung 
Macht. Insgesamt gesehen stammen in Deutschland 66 % der Mittel der 
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zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Steuergeldern.� Kein Wunder, 
dass dem Korporatismus, der Ergänzungsfunktion zum Staat immer wie-
der das Wort geredet wurde. Es war daher einerseits gewiss klug, seitens 
der Initiatoren der Reform die Stiftungen zuerst ins Rennen zu schicken. 
Sie waren und sind als Mitfinanzierer beliebt, sie waren und sind in der 
Regel strukturkonservativ und erregen daher weniger Argwohn. Sie als 
Türöffner für die Reform zu benutzen erscheint daher plausibel. In der 
Tat hat der Staat den Stiftungen zwei Reformschritte beschert, 2000 und 
2002�. Der dritte, für alle Organisationen gültige Reformschritt, von den 
Initiatoren und Befürwortern der Reform stets mitgedacht, ist bis heute 
nicht realisiert, wofür es interessante Erklärungsmuster gibt. Auch die For-
derungen der Enquête-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engage-
ments des 14. Deutschen Bundestages, also 1999 – 200210, blieben insofern 
folgenlos. 

Heute allerdings zeigt sich doch, dass das beharrliche Bohren Erfolge 
zeigt. Auch ist die Einsicht gewachsen, dass der gegenwärtige Rahmen 
kaum noch administrierbar ist. Es wird, so kann man konstatieren, eine 
Reform des Gemeinnützigkeitsrechts geben. Offen ist allerdings noch, wie 
sie aussehen wird. Dafür, dass sie kommen wird, gibt es ebenso Indizien 
wie für weit auseinandergehende Zielvorstellungen. So hat beispielswei-
se das Bundesfinanzministerium mehrere Gutachten in Auftrag gegeben. 
Auch versucht es rechtzeitig vor einer Reform Pflöcke einzuschlagen, etwa 
die Verschärfung bei der Anerkennung der steuerlichen Abzugsfähigkeit 
von Mitgliedsbeiträgen, etwa die sehr genauen Prüfungen im Umsatzsteu-
erbereich oder ganz generell die sehr viel genaueren Nachprüfungen der 
Steuererklärungen steuerbegünstigter Körperschaften. 

Durch diesen Aktionismus wächst der Druck auf die Verbände, aber 
auch auf Parlamentarier, endlich die notwendigen Reformen durchzuset-
zen. Gegen die landläufige Mißbrauchsunterstellung setzt man sich ener-

� 	 Siehe hierzu u.a. Zimmer, Annette, Priller, Eckhard: Gemeinnützige Organisationen im 
gesellschaftlichen Wandel. Ergebnisse der Dritte-Sektor-Forschung. Wiesbaden 2004.

�	 Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen vom 14. Juli 2000 (BGBl. 
I S. 1034) / Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts vom 15. Juli 2002 (BGBl. 
I S. 2634 f.).

10	 Enquête-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements, Deutscher Bundes-
tag, Bericht: Bürgerschaftliches Engagement: Auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürger-
gesellschaft. Opladen 2002.
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gischer zur Wehr. Eine ganze Reihe von Wissenschaftlern ist in den letzten 
Jahren mit Analysen aber auch mit konkreten Vorschlägen hervorgetreten. 
Die noch im Abschlußbericht der Enquête-Kommission zu Recht nieder-
gelegte Feststellung, an vielen Stellen fehle es noch an Lösungsoptionen 
für die mit der Reform verbundenen Fragestellungen, stimmt heute in 
Teilen schon nicht mehr. 

Die Verbände haben inzwischen verstanden, dass sie einer grundle-
genden Reformierung nicht nur nicht im Wege stehen sollten, sondern die- 
se aktiv mitgestalten müssen. Erfolge sind die erste gemeinsame Initiative 
aller Dachverbände zur Vorlage konkreter Reformvorschläge11, aber auch 
die Wahlprüfsteine, etwa des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Enga-
gement12 oder des Deutschen Kulturrates13. In der Koalitionsvereinbarung 
von 2005 findet sich, wenn auch nicht gerade an prominenter Stelle, die 
Zusicherung, dieses Reformvorhaben anzugehen.

VII.

Worum geht es bei der Reform? Acht der wichtigsten Themen seien im 
Folgenden ganz kurz skizziert:

Es geht um die Umsetzung des Leitbildes vom ermöglichenden Staat, 
von der umfassenden Subsidiarität und von der pluralistischen Ge-
meinwohldefinition. Es geht um den Abschied von der Staatsnützig-
keit.
Es geht darum, die einschlägigen Bestimmungen systematisch zu glie-
dern. Das gegenwärtige Recht ist durch zahllose kleinste und kleine 
Änderungen kaum noch durchschaubar.
Es geht um Rechtsklarheit. Dieses Rechtsgebiet muss wie kaum ein 
anderes vornehmlich von juristischen Laien angewendet werden. Die 
Haftungsproblematik bei der Ausstellung von Spendenquittungen 

11 	 Projektgruppe Reform des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts http://www.stiftun-
gen.org/files/original/galerie_vom_10.10.2005_12.40.23/Dossier.pdf, eingesehen am  
10. April 2006.

12 	 Impulse des Koordinierungsausschusses des BBE zur Stärkung von Bürgergesellschaft 
und bürgerschaftlichem Engagement, www.b-b-e.de/impulse_papier.html, eingesehen 
am 10. April 2006.

13 	 Wahlprüfsteine des Deutschen Kulturrats 2005, www.kulturrat.de/wahlpruefsteine.
htm, eingesehen am 10. April 2006.
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zeigt, wie einschneidend die Folgen einer auch unabsichtlichen Falsch-
anwendung sein können.
Es geht um den Abschied von der Konzession. Ist die Zivilgesellschaft 
ein gleichrangiger Akteur in der Gemeinschaft, so ist ihre spezifische 
steuerliche Situation, d. h. die Freistellung von Ertrags- und anderen 
Steuern keine Be- oder gar Vergünstigung, sondern ein Recht.
Es geht um die kompetente Beurteilung der Voraussetzungen für den 
Status als zivilgesellschaftliche Organisation. Örtliche Finanzbehör-
den sind damit überfordert. Vorgeschlagen wird nach englischem, teil-
weise italienischem Muster eine zentrale Kompetenzstelle, evtl. auch 
auf Landesebene14. Diese kann in unserem Rechtssystem nur eine öf-
fentliche Behörde sein, die jedoch durch den ständigen Kontakt und 
die Erfahrung ihrer Mitarbeiter zu einer adäquaten Beurteilung auch 
neuartiger Vorhaben in der Lage ist. 
Es geht um Transparenz. Dies ist die Gegenleistung, die allen zivilge-
sellschaftlichen Organisationen abverlangt werden muss. Ohne regel-
mäßige Veröffentlichung von Angaben zu Tätigkeit und Finanzen darf 
es keine Zuordnung als zivilgesellschaftliche Organisation geben. Nur 
diese Transparenz ermöglicht den dringend notwendigen öffentlichen 
Diskurs.15

Es geht um eine neue Priorität der Kriterien. Nicht die Verfolgung 
bestimmter vom Staat definierter Zwecke darf die oberste Priorität bil-
den, sondern der Beitrag zur Gesellschaft. Ob in diesem Zusammen-
hang Dienstleistungen erbracht werden oder eine Themenanwalts- 
oder Wächterfunktion ausgeübt oder gegenseitige Hilfe geleistet wird, 
ist sekundär. Insofern ist etwa der Karneval wegen seiner deutlichen 
Integrationsfunktion – wichtiger Beitrag zur Gesellschaft – zivilgesell-
schaftlich in jedem Fall anzuerkennen. Wichtig bleibt als Priorität die 
Abgrenzung vom Markt, insbesondere über das Ausschüttungsverbot 
und bleiben andere, formale, dementsprechend auch prüfbare Krite-
rien.
Es geht um Entbürokratisierung, um die Beseitigung von zum Teil 

14 	 Siehe Anm. 2 (Vorschlag), S. 24 f.
15 	 Ausführlich hierzu: Strachwitz, Rupert Graf von: Verschwiegenheit und Transparenz 

gemeinwohlorientierter Akteure. In: Walz, W. Rainer (Hrsg.): Rechnungslegung und 
Transparenz im Dritten Sektor. Köln 2004, S. 203 ff.
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absurden Haarspaltereien (z.B. die Unterscheidung zwischen Baden 
und Schwimmen oder zwischen der Entnahme und der Einpflanzung 
bei der Organtransplantation). Es geht in diesem Zusammenhang 
auch darum, all die Organisationen, die für eine Besteuerung ohnehin 
nicht in Betracht kommen (schätzungsweise 2/3) und die den Status 
der Steuerbegünstigung derzeit nur wegen ganz anderer Vorteile, z. B. 
wegen des Zugangs zum Vereinsheim der Gemeinde, anstreben müs-
sen, vom Verkehr mit den Finanzämtern ganz zu befreien. 

Die Meßlatte dieser acht Themen kann bei allen bisher vorgelegten Vor-
schlägen angelegt werden. Dabei zeigt sich, dass die meisten durchaus in 
die richtige Richtung gehen, viele aber nicht umfassend genug und nicht 
von einem neuen Leitbild angetrieben sind. Es ist daher noch zu lernen, 
weiter zu denken oder weiter zu werfen, denn das Thema hat nur einen 
Wurf frei. Gelingt es nicht, in einem Zug ein modernes Gemeinnützig-
keitsrecht zu schaffen, so ist die Chance vertan. Nach einer Reform, und 
sei sie noch so klein, vergehen erfahrungsgemäß viele Jahre, bis das Thema 
erneut aufgegriffen wird. 

VII.

Weil es so wichtig ist, alles jetzt zu regeln, gilt die dritte eingangs for-
mulierte These: »Ohne Europa gibt es keine Reform, die diesen Namen 
verdient.« Drei Aspekte sind bei diesem Blick nach Europa zu unterschei-
den:

Die europäischen Verträge und die Politik der Europäischen Union, 
vor allem der Europäischen Kommission, fordern zivilgesellschaft-
lichen Reformen etwas ab, von Sicherheitsüberlegungen bis zu den 
Bedingungen des freien Binnenmarktes.
Andere europäische Länder haben in den letzten Jahren Reformmo-
delle entwickelt, die zu studieren sich lohnt. 
Die Zivilgesellschaft ist transnational. Sie hat daher im europäischen 
Integrationsprozess einen herausragenden Stellenwert. 

Europäisches Recht greift nicht überall und überlässt manches ausdrück-
lich den Mitgliedsstaaten. Hierzu zählen z. B. die kulturelle Vielfalt oder 
auch die Bereiche Forschung und Bildung, die ausdrücklich nicht der Ge-
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meinschaft übertragen sind. Aber die europäische Kommission will und 
fördert die Zivilgesellschaft viel mehr als die nationalen Staaten, fordert 
eine schärfere Abgrenzung vom Markt, sie besteht auf der Durchsetzung 
des Beihilfeverbots, des freien Wettbewerbs und des europäischen Bin-
nenmarkts. Die Dienstleistungsrichtlinie ist hierfür nur ein Beispiel. Sie 
fordert auch Transparenz. (Insofern ist das Angebot der Dachverbände, 
künftig für Transparenz einzutreten, nicht mehr sehr großzügig.) Die EU 
übt Druck auf den deutschen Gesetzgeber aus, die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs und des Europäischen Gerichtshofs, in der es gemein-
same Grundfreiheiten gibt, ist dafür ein Indiz.

In Europa darf man voneinander lernen. Dass die mittelosteuropä-
ischen Staaten fast durchweg ein Gemeinnützigkeitsrecht mit sauberer Sy-
stematik und klarer profilierter Ausrichtung aufweisen, liegt natürlich auch 
daran, dass sie es insgesamt neu schaffen konnten. Das in der öffentlichen 
Debatte nach oben gespülte Thema des Spendens über die Grenzen der 
Nationalstaaten hinweg, ist allerdings inzwischen ein Nebenkriegsschau-
platz. Für praktische Zwecke ist die Frage durch das Netzwerk Transna-
tional Giving in Europe16 und seine Mitgliedsorganisationen gelöst. Eine 
grundsätzliche Bereinigung ist realistischerweise auf absehbare Zeit nicht 
zu haben. Schließlich ist hervorzuheben, dass Europa unsere Zukunft ist 
und die Zivilgesellschaft eingeladen und ermutigt werden muss, daran ak-
tiv mitzuwirken. Kleinliche Regeln über Mittelverwendungsnachweise in 
deutscher Sprache oder die Befolgung der letzten Verästelungen des deut-
schen Reisekostenrechts sind nicht hilfreich, um gemeinsam mit unseren 
europäischen Partnern einen zukunftsorientierten Raum zu schaffen. Die 
Lebenswirklichkeit der Bürger ist zunehmend Europa, das Gemeinwohl ist 
ein europäisches. Dem ist Rechnung zu tragen.

Die Zivilgesellschaft steht vielfach für Aufbruch, allerdings auch mit 
Gedanken, Aktionen und Leistungen, die strukturkonservativen Kräften 
nicht gefallen. Diese Kräfte aber lassen uns im Wettbewerb mit anderen 
Regionen dieser Welt um Lebensqualität, Chancen und soziale Gerech-
tigkeit letztlich immer weiter zurückfallen. Wer Europa liebt, der muss 
diesen, in Parlamenten, Regierungen und Verwaltungen im Übermaß ver-
tretenen Kräften klarmachen, dass wir unser Europa für die Zukunft fit 
machen, uns neu aufstellen müssen. Nicht ein von Ordnung und Sicher-

16 	 www.givingineurope.org
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heit beherrschtes System, und auch nicht Erfolge einzelner großer Markt-
teilnehmer werden es uns ermöglichen, in diesem Wettbewerb erfolgreich 
zu bleiben, sondern nur die Erfolge der mentalen Prozesse, die aus der 
Freiheit und dem inneren Drang etwas zu entwickeln geboren werden. 
Um diese Kreativität geht es, und wenn es uns gelingt, uns und anderen 
bewusst zu machen, dass wir dabei als Bürger interagieren, dann, denke 
ich, haben wir den wichtigen, ersten Schritt getan.




